
Bedarfserhebung / jährliche Einbindung der Eltern in organisatorischen Fragen 
 
Sehr geehrte Eltern! 
Bevor Sie den Fragebogen ausfüllen, wird darauf hingewiesen, dass der Besuch einer Kindergarten- und 
Krabbelstubengruppe bis zum Schuleintritt täglich bis 13:00 Uhr beitragsfrei ist. Für die Betreuung ab 
13:00 Uhr ist nach Maßgabe der Oö. Elternbeitragsverordnung bzw. Tarifordnung Aigen-Schlägl, ein 
sozial gestaffelter Elternbeitrag zu leisten. 
 
 

Name des Kindes: _________________________________________ 
 
Öffnungs- und Ferienzeiten im Arbeitsjahr 2026/2027 
 

Kindergarten:   Mo – Do von 6:45 Uhr bis 16:15 Uhr, Freitag 6:45 Uhr bis 13:45 Uhr 
Krabbelstube:   Mo – Fr von 7:00 Uhr bis 12:30 Uhr  
 

Weihnachtsferien: 24.12.2026 bis 06.01.2027 geschlossen 
Hauptferien: 24.08.2026 bis 04.09.2026 geschlossen 
 

Arbeitsjahrbeginn: 07.09.2026 

 

Entsprechen die angebotenen täglichen 
Öffnungszeiten Ihrem Bedarf? 

ja:     nein:  

Wenn nein, welche Öffnungszeiten würden Sie 
brauchen? 

Montag: von ............. bis............... Uhr 

Dienstag: von ............. bis............... Uhr 

Mittwoch: von ............. bis............... Uhr 

Donnerstag: von ............. bis............... Uhr 

Freitag: von ............. bis............... Uhr 

Haben Sie Bedarf an Betreuung während der Ferien, 
schulautonomen Tage oder Zwickeltage? 
 
 
 

ja:     nein:  

Wenn ja, wann? 
 
(** im August nur, wenn alle Erziehungsberechtigten 
berufstätig sind) 

 Semesterferien 

 Osterferien 

 schulautonome Tage 

 Juli 

 August ** Journaldienst bis 13:30 Uhr  

 Herbstferien 

  

Angaben zur Mittagsbetreuung bis 13:00 Uhr (einschließlich Mittagessen) 
 

Nimmt Ihr Kind Mittagsbetreuung in Anspruch? ja:     nein:  

Wenn nein, würden Sie für Ihr Kind Mittagsbetreuung 
brauchen? 

ja:     nein:  

Wenn ja, an welchen Tagen?  

 Montag 

 Dienstag 

 Mittwoch 

 Donnerstag 

 Freitag 

 

Angaben zur Nachmittagsbetreuung ab 13:00 Uhr 
 

Nimmt Ihr Kind Nachmittagsbetreuung in Anspruch? ja:     nein:  

Wenn nein, würden Sie für Ihr Kind 
Nachmittagsbetreuung brauchen? 

ja:     nein:  

Wenn ja, an welchen Tagen?  
(Die Nachmittagsbetreuung ist kostenpflichtig) 
Tarife: 2, 3 und mehr als 3 Tage 

 Montag 

 Dienstag 

 Mittwoch 

 Donnerstag 

 Freitag 



 
Angaben zum Transport 
 

Nehmen Sie für Ihr Kind einen Bustransport in 
Anspruch? 

ja:     nein:  

Wenn nein, würden Sie einen organisierten Transport 
brauchen? 

ja:     nein:  

 
 
 
 

Datenschutzhinweise und -informationen (gültig ab 25.05.2018) 
Der Kindergarten/die Krabbelstube Aigen-Schlägl ist Verantwortlicher im Sinne der Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO).  
Datenschutzbeauftragter ist Florian Sommer. 
Die Verarbeitung der bekannt gegebenen personenbezogenen Daten erfolgt zum Zweck der Administration der 
Anmeldung für den Kindergarten- bzw. Krabbelstubenbesuch gemäß § 12 iVm § 25a Oö. KBBG. 
Sofern keine näheren Angaben zu den Rechtsgrundlagen unserer Verarbeitungen erfolgen, gilt Folgendes: 
Einwilligungen werden auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. a sowie den Art. 7 f DSGVO eingeholt. Einwilligungen 
können jederzeit ohne Angabe von Gründen widerrufen werden. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf 
erfolgten Datenverarbeitung bleibt vom Widerruf unberührt. Die Daten werden nach dem Widerruf nicht mehr für 
den Zweck, für den die Einwilligung erteilt wurde (z.B. Zusendung eines E-Mail-Newsletter), verwendet. 
Datenverarbeitungen bei vorvertraglichen Maßnahmen sowie bei der Erfüllung von Verträgen (wie z.B. 
Fördervereinbarungen) erfolgen auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO. Die Erfüllung rechtlicher 
Verpflichtungen sowie der Vollzug von gesetzlichen Bestimmungen erfolgen auf Basis von Art. 6. Abs. 1 lit. c und 
e DSGVO. Soweit eine Verarbeitung zur Wahrung unserer berechtigten Interessen oder solcher Dritter erfolgt, 
stütz sich diese auf Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. 
Nach den Art 15 ff DSGVO besteht für die betroffene Person grundsätzlich ein Recht auf Auskunft, Berichtigung, 
Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch sowie in bestimmten Fällen auf Datenübertragbarkeit.  
Die von der Datenverarbeitung betroffene Person hat das Recht gemäß Art 21 DSGVO, aus Gründen, die sich 
aus ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung sie betreffender personenbezogener 
Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 lit. e oder f DSGVO erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für ein 
auf diese Bestimmungen gestütztes Profiling (Art. 21 Abs. 2 DSGVO). Gemäß Art. 21 Abs. 2 DSGVO besteht ein 
Widerspruchsrecht bei Direktwerbung.  
Die Daten werden 7 Jahre gespeichert und danach gelöscht.  
Für allfällige datenschutzrechtliche Beschwerden ist die Österreichische Datenschutzbehörde (Wickenburggasse 
8, 1080 Wien) zuständig. 
 

 


